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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1993

Norm

StPO §194 Abs3

Rechtssatz

Der Bestimmung des § 194 Abs 3 StPO kann nicht entnommen werden, daß die Zwei-Monats-Frist nach Durchführung

einer Haftprüfungsverhandlung erneut zu laufen beginnt, derartige Verhandlungen also von Amts wegen in Zwei-

Monats-Abständen vorzunehmen seien.
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